
Il-:4.J.~4.~:r Bei];;.gc:~:...,jrt~":;~:r'=!:r~hÜ'Ch:~~~td(ollen dei. Nationalrates 
XIV. Gesdzgebungspcriode 

llUNDESJlTINISTERIUlVl 
'''FüR UN1~EllRICHT UND KUNS'f 

Zl. 10.000j7-Parl./78 '"1ien,am 14.1 März 1978 

An die 
PARLAM.ENTSDlREKTION 

Parlament 
1017 Hien 

460'1 j./\8 

t978 -00- 2 ü. 
zu 4'65'2 /J 

Die schriftliche pa:r.: lar::tenta.rische Anfrage N.r. 1652/J'-NR/7 {), 

betreffend rl'V-Ubertragungen aus der Staatsoper , die die 

Abgeordneten PETER und Genossen a.m 10. Feb:r'ua.r 1978 an mich 

richt.eten I beehre ich mich wie folgt zu !:leantitlOr:ten: 

!!L!l2. 
Der Zeitpunkt der live-Übert.ragung und Aufzfüchnung der Oper 

"Trou.badour" aus derWiener Staatsoper ist mit dem 27. April 

1978 fixiert. Bins.ichtlich des Vertrages z'\JI,Tischen dem 

österreichischen Eundestheaterverband und den Betriebsräten 

einersei ts und dem onp anderersei ts besteht iovei,tg·ehender 

Konsens. Mit der Unterzeichnung ist in Kürze zu rechnen. 

ad 2) :. 

Vor Unterfertigung des unter Punkt 1 erwähnten Vertrages be­

darf es noch der vertraglic,hen Rechtseinrämnung durcndie 

Protagonisten, 4ie voraussichtlich in wenigen Tagen abge­

schlossen sein wird • 

. ad ~): 

Exakte Ziffern liegen zu diesem Punkt noch nicht vor, und 

werden erst nach gänzlichem Abschluß der Verhandlungen bekannt 

sein. 
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ad 4): 

Die Entschädigung, die vom ORF für die Produktion tlFidelio" 

gezahl t wu.rden, setzen sich aus folgenden Summen ZU:3amnlen =, 

1- Kt1nst1.erisches darstellendes 
Personal S 3,795.396,50 

2. Künstlerisches nichtdar-
stellendes Personal c' u 1,345.182,20 

3. Technisches Bühnen-- und 
Werkstättenpersonal S 240.000,--

Mit diesem Betrag sind, drei Ausstrahlungen in Ösberreich und 

je eine Ausstrahlung in allen Ländern der Eurovision und 

Inter~isiün abgegoiten. 

Festgehalten wird dabei, daß der Österreichische Bundestheater­

verband bzw. die Wiener Staatsoper im Sinne des Grunüsatzüber­

einkorrl!TIens vom 5. Mä.r'z 1976 f betreffend Fel."nsehaufzeichnu:lgen 

aus den Bundestheatern auf di~ Abgeltung von Hausrechten ver-' 

zichtet hat. 

ad 5): 

Der Regisseur Professor Otto SCHENK hat die Inszenierungsarbeit 

für die Wiederaufnall..'l'ft9 der Oper nFidelic" ün Rahmen seines 

langjährigen Regievertrages durchgeflihrt und erhielt dafUr kein 

gesondertes Honorar. 

~d 6)..1. 

Auch die Inszenierung der Produktion "Fidel.io" im Theab:~r an 

der Wien leistete der Regisseur Professor SCHENK im RabTlen 

seines Regievertrages . Ein ~ei t.mäßiges Verhäl tr:.i,s z\,;rischen der 

Inszenierungsarbeit 1970 und 1978 läßt sich schon deswegen 

nicht präziSieren, weiJ, sich die Regiearbeit in beiden Fällen 

nicht nur auf die Tätigkeit bei Bühnenproben und sonstigen 

Proben erstreckt, sondern oft monatelanger persönlicher Vor­

arbeiten d(~s, Regj.sseu:-rs bedarf. 
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Zwischen der Inszenierung im Theatt:"'!r an der Wien und d·cl:' 

g~genständlichen Produktion besteht ein wesentlicher Unter­

schied, da allein die räumlichen Verhältnisse z~'lischen den 

heiden Häusern ein grundsätzlich anderes Regiekonzept er­

fordern. 
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